
 

 

 

Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen 

 

Beschluss 

L 6 U 78/18 

S 62 U 58/16 Sozialgericht Braunschweig 

 

In dem Rechtsstreit 

Dr. A. 

– Kläger und Berufungskläger – 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte B. 

gegen 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, 

Nikolaus-Dürkopp-Straße 8, 33602 Bielefeld 

– Beklagte und Berufungsbeklagte – 

beigeladen: 

C. 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Dr. D. 

hat der 6. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen am 28. August 2019 in Celle 

durch Richter Schulte, Richterinnen Janz und Klein beschlossen: 

 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Sozialgerichts 

Braunschweig vom 23. April 2018 wird zurückgewiesen. 

 

Kosten sind nicht zu erstatten. 

 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Gründe 

 

I. 

 

Der Kläger begehrt die Anerkennung eines Arbeitsunfalls. 

 

Der im Jahr 1959 geborene Kläger verunglückte als Mitglied des Segelflugvereins E. eV, dem 

er seit dem Monat Juli 2013 angehört, am 27. Dezember 2014 beim Fällen eines Baumes auf 

dem Vereinsgelände. Dabei erlitt er ein Polytrauma (s im Einzelnen den Befundbericht der Zent-

ralen Notaufnahme und den Verlegungsbrief vom 12. Januar 2015 der Klinik für Unfallchirurgie, 

Orthopädie und Neurotraumatologie des Allgemeinen Krankenhauses Celle). Die Ehefrau des 

Klägers zeigte der Beklagten den Unfall telefonisch an. Der dritte Vorsitzende F. des E. eV teilte 

in der E-Mail vom 18. Februar 2015 mit, die Baumfällarbeiten seien zur Erhaltung der Betriebs-

sicherheit des Geländes notwendig gewesen. Jedes Mitglied müsse eine bestimmte Anzahl 

Baustunden ableisten, der Unfall habe sich bei einer derartigen Tätigkeit ereignet. Der Kläger 

habe jedoch nicht regelmäßig Baumfällarbeiten durchgeführt, sondern wie jedes Mitglied ver-

schiedene Tätigkeiten, die zum gegebenen Zeitpunkt notwendig gewesen seien. Mit Schreiben 

vom 18. Juni 2015 bat der Kläger die Beklagte um Prüfung der Eintrittspflicht dem Grunde nach: 

Er habe als Vereinsmitglied gemeinschaftlich mit einem Vereinskameraden in Erledigung von 

satzungsgemäßen Arbeitsstunden einen Baum gefällt. Der zweite Vorsitzende G. konkretisierte 

in der Unfallanzeige vom 13. Juli 2015, dass der Kläger zwei Stunden tätig gewesen wäre und 

dass bei seiner Verhinderung ein anderes Vereinsmitglied die Tätigkeit ausgeübt hätte. In der 

auf der Mitgliederversammlung am 24. März 2006 geänderten Baustundenregelung sind der 

Umfang der Baustunden und die zu zahlenden Sätze für nicht geleistete Baustunden geregelt. 

Als Baustunden sind genannt:  

- Werkstatt-, Platz-, Hallenarbeiten sowie Arbeiten an Aufenthaltsräumen 

- Mähen und Walzen des Platzes 

- Fallschirme packen 

- Flugzeug- und Fahrzeugwartung sowie Kontrollen 

- Heimarbeiten, die mit dem Werkstattleiter oder dem Vorstand abgesprochen sind 

- Theoriestunden der Fluglehrer 

- Flugleiter- und Fluglehrerdienst lt Dienstplan. Pro eingeteiltem Tag max 5 Stunden. 

- Wegebau und Neubauarbeiten. 

Die Beklagte lehnte mit Bescheid vom 5. August 2015 die Feststellung eines Arbeitsunfalls ab, 

weil es sich bei den Baumfällarbeiten um eine mitgliedschaftliche Verpflichtung gehandelt habe. 
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Im Widerspruchsverfahren zog sie zunächst die Akten der Staatsanwaltschaft H. zu der Straf-

anzeige gegen den Beigeladenen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei. Nach der Einlas-

sung des Beigeladenen gegenüber Polizeioberkommissar I. am 15. Januar 2015 wurde am Un-

falltag ein Baum gefällt, der die Start- und Landebahn beeinträchtigte. Der Beigeladene führte 

aus: „Im Winter schneiden wir regelmäßig die Bäume um unser Gelände wieder zurück. Da 

arbeiten unterschiedliche Personen aus dem Verein mit.“ Der Kläger sollte den Beigeladenen, 

der jedes Jahr mehrere Bäume fällt, durch die Bedienung eines Greifzuges unterstützen. Ab-

gesprochen war, dass sich der Kläger beim Fallen des Baumes entfernt. Trotzdem wurde er 

beim Fallen des Baumes von einem starken Ast am Kopf getroffen. Der Beigeladene gab an, 

sich nicht erklären zu können, wie das passiert sei. In dem von der Beklagten übersandten 

Fragebogen gab der zweite Vorsitzende des E. eV G. am 17. Februar 2016 an: Der Segelflug-

platz bestehe über 40 Jahre und müsse hinsichtlich des Bewuchses regelmäßig freigeschnitten 

werden. Pro Jahr würden ungefähr 5 Bäume gefällt. Die Baumfällarbeiten führten neben ihm 

und dem Beigeladenen durch: „J., K., L., M., N. uvm“. Bei den Baumfällarbeiten seien immer 

zwei bis drei Vereinsmitglieder anwesend. Nach dem Unfall seien die Baumfällungen fremdver-

geben worden. Der am 27. Dezember 2014 gefällte Baum habe in der Ebene gestanden, un-

gefähr 5 m neben einem Hang. Die in der Baustundenregelung aufgeführten „Platzarbeiten“ 

und „Wegearbeiten“ umfassten: „Schlaglöcher auffüllen, Wege abschleppen und Walzen, Lö-

cher im Platz auffüllen (nach dem Besuch von Wildscheinen), Maulwurfhügel abtragen, Platz 

walzen, Mähen, Büsche zurückschneiden, Bäume fällen und zersägen“. Anschließend wies die 

Beklagte den Widerspruch zurück und führte zur Begründung aus: Der Kläger habe die unfall-

bringende Tätigkeit im Rahmen von mitgliedschaftlichen Verpflichtungen ausgeführt und diese 

Tätigkeiten begründeten keinen Versicherungsschutz. Die Mitglieder des E. eV seien durch 

Satzung und Vereinsbeschluss verpflichtet Baustunden abzuleisten. Dazu gehörten auch das 

Fällen und Zersägen von Bäumen. Entsprechende Tätigkeiten fielen regelmäßig an. 

 

Dagegen richtet sich die am 13. Mai 2016 vor dem Sozialgericht (SG) Braunschweig erhobene 

Klage. Der Kläger hat die Ansicht geäußert, er sei wie ein Beschäftigter am Unfalltag tätig ge-

wesen und erfülle deshalb die Voraussetzungen des Versicherungsschutzes. Zwar sei er zu 

Baustunden verpflichtet gewesen. Die unfallbringende Tätigkeit habe aber eine derart hohe 

technische Qualifikation an das betreffende Vereinsmitglied gestellt, dass man nicht allein auf 

die Vereinsbeschlüsse abstellen könne. Vergleiche man die zum Unfall führende Tätigkeit von 

Baumfällarbeiten mit den übrigen im Rahmen der Baustunden auszuführenden Arbeiten der 

Platzpflege stelle man fest, dass die Tätigkeit einer Baumfällung aus den anderen Tätigkeiten 

weit herausrage, weil sie von besonderer Gefahr auch für das ausführende Vereinsmitglied sei.  

 

Das SG ist der Auffassung der Beklagten gefolgt und hat die Klage durch Urteil vom 23. April 

2018 abgewiesen: Der Kläger sei als Vereinsmitglied aufgrund der Verpflichtung zur Ableistung 



 

  Seite 4/8 

von Baustunden tätig geworden. Die Baumfällarbeiten fielen unter die in der Baustundenrege-

lung aufgeführten „Platzarbeiten“ und „Wegebauarbeiten“. 

 

Gegen die am 3. Juli 2018 zugestellte Entscheidung hat der Kläger am 1. August 2018 Berufung 

eingelegt. Er hat seine Auffassung vertieft, dass das Fällen des Baumes am Unfalltag nicht 

unter die Baustundenregelung falle und deshalb Versicherungsschutz begründe: Am Unfalltag 

seien nicht lediglich Buschwerk oder einfaches Schwachholz zu beseitigen gewesen. Vielmehr 

habe er bei der Beseitigung eines massiven Baumes, der über 10 m hoch gewesen sei, gehol-

fen. Er sei vollkommen unerfahren und vollständig von den Weisungen des Beigeladen abhän-

gig gewesen, die er exakt befolgt habe. Für den Beigeladenen, der regelmäßig mit der Motor-

säge arbeite, allerdings über keinen Motorsägeschein verfüge, sei es klar gewesen, dass er 

selbst im Rahmen der Baustunden tätig geworden sei und dazu der Hilfe anderer Vereinsmit-

glieder bedurfte. Er – der Kläger – habe sich auf Anfrage spontan bereit erklärt. Der 9. Senat 

des Gerichts habe durch Urteil vom 31. Mai 2011 (L 9 U 245/08) Versicherungsschutz eines 

Mitglieds eines Angelsportvereins bei Baumfällarbeiten bejaht, das als Fällhelfer von einer 

Baumkrone verletzt wurde. Genau so liege der Fall hier. 

 

Der Kläger beantragt, 

1. das Urteil des SG Braunschweig vom 23. April 2018 und den Bescheid der Beklagten 

vom 5. August 2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. April 2016 

aufzuheben,  

2. die Beklagte zu verurteilen, das Ereignis vom 27. Dezember 2014 als Arbeitsunfall an-

zuerkennen und die gesetzlichen Leistungen zu erbringen. 

 

Die Beklagte verteidigt die angefochtenen Entscheidungen und beantragt, 

die Berufung des Klägers gegen das Urteil des SG Braunschweig vom 23. April 2018 zu-

rückzuweisen. 

 

Der Senat hat durch Beschluss des Vorsitzenden vom 11. Dezember 2018 O., der den Baum, 

der den Kläger verletzte, fällte und deshalb von diesem wegen Schadensersatz in Anspruch 

genommen wird, zum Verfahren beigeladen. 

 

Der Beigeladene teilt die Auffassung des Klägers und beantragt, 

1. das Urteil des SG Braunschweig vom 23. April 2018 und den Bescheid der Beklagten 

vom 5. August 2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. April 2016 

aufzuheben, 

2. festzustellen, dass der Unfall des Klägers vom 27. Dezember 2014 ein Arbeitsunfall ist. 
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Der Senat hat die Beteiligten darauf aufmerksam gemacht, dass er beabsichtige, das Rechts-

mittel durch Beschluss zurückzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wor-

den, die Kläger und Beigeladener genutzt haben.  

 

Dem Senat haben neben den Prozessakten die Verwaltungsakten der Beklagten vorgelegen. 

Ihr Inhalt ist Grundlage der Entscheidungsfindung gewesen. Wegen der Einzelheiten des Sach-

verhalts und des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genom-

men. 

 

II. 

 

Die statthafte Berufung ist form- und fristgerecht eingelegt und damit insgesamt zulässig. Sie 

hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Der Senat hält das Rechtsmittel einstimmig für unbe-

gründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Entscheidung konnte des-

halb durch Beschluss ergehen, § 153 Abs 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG). 

 

Das SG hat die Klage zu Recht abgewiesen. Das Begehren des Klägers auf Anerkennung eines 

Arbeitsunfalls im Rahmen einer Anfechtungs- und Verpflichtungsklage gemäß § 54 Abs 1 und 

4 SGG ist nach BSGE 108, 274 zulässig. Demgegenüber ist der Leistungsantrag ohne eigen-

ständige Bedeutung, auf ein unbestimmtes unechtes Grundurteil ohne vollstreckungsfähigen 

Inhalt gerichtet und deshalb schon unzulässig. Jedenfalls ist die Klage unbegründet. SG und 

Beklagte haben zutreffend einen Versicherungsschutz aufgrund der mitgliedschaftlichen Ver-

pflichtungen des Klägers verneint.  

 

Zwar schließt die Mitgliedschaft in dem E. eV die Begründung eines Beschäftigungsverhältnis-

ses nicht und damit auch nicht eine versicherte Tätigkeit wie ein Beschäftigter iSd § 2 Abs 2 

Satz 1 iVm Abs 1 Nr 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch – Gesetzliche Unfallversicherung – aus. 

Ein Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn der Grund der verrichteten Tätigkeit auf Mit-

gliedspflichten beruht (st Rspr, zB BSG Urteil vom 13. August 2002 – B 2 U 5/02 R – juris Rn 

26). Das ist hier der Fall.  

 

Entscheidend für die Beurteilung ist die Vereinswirklichkeit, in der Satzung, Organbeschlüsse 

und allgemeine Vereinsübung übereinstimmen (näher hierzu Kruschinsky in Krasney SGB VII 

– Komm § 2 Rn 859 ff). Ausweislich der im Verwaltungsverfahren eingeholten Auskünfte des 

E. eV ist der Kläger im Rahmen der beschlossenen Baustundenregelung tätig geworden. Die 

Festsetzung von Baustunden fällt nach § 14 Nr 3 der Satzung in die Befugnisse der Mitglieder-

versammlung. Nach der von der Jahresmitgliederversammlung beschlossenen Baustundenre-
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gelung haben alle Mitglieder, die fliegen, Baustunden zu leisten. Vollaktive vollzahlende Mitglie-

der leisten 60 Stunden jährlich. Die Arbeiten am Unfalltag umfassten zwei Stunden. Die Bedeu-

tung dieser mitgliedschaftlichen Verpflichtung wird durch die zu zahlenden Sätze je nicht ge-

leisteter Baustunde unterstrichen.  Auf Nachfrage der Beklagten hat der zweite Vorsitzende G. 

mitgeteilt, dass das jährliche Fällen von ungefähr fünf Bäumen unter die Baustundenregelung 

fiel und von einer Vielzahl von Personen verrichtet wurde. Namentlich benannt hat er sieben 

Vereinsmitglieder. Zudem ist diese Auflistung nicht abschließend, wie aus dem Zusatz „uvm“ 

hervorgeht. Im Übrigen ist auch die Motivation des Klägers am Unfalltag gewesen, „in Erledi-

gung von satzungsgemäßen Arbeitsstunden“ (Schriftsatz vom 18. Juni 2015) tätig zu werden. 

 

Das unterscheidet diesen Sachverhalt von dem, der dem Urteil des 9. Senats des Gerichts vom 

31. Mai 2011 (L 9 U 245/08) zugrunde lag und der das Fällen von vier größeren Bäumen zum 

Gegenstand hatte. Dort wurden die Arbeiten üblicherweise von einem erfahrenen Vorstands-

mitglied allein verrichtet. Der Kläger in dem entschiedenen Rechtsstreit hatte sich spontan be-

reit erklärt zu helfen. Er war – anders als in dem hier zu beurteilenden Sachverhalt – nicht 

aufgrund von Vereinsbeschlüssen und nicht aufgrund allgemeiner Vereinsübung tätig gewor-

den.  

 

Vor diesem Hintergrund ist die unfallbringende Tätigkeit des Klägers mitgliedschaftlich und nicht 

arbeitnehmerähnlich geprägt gewesen. Allein die vom Kläger und Beigeladenen vertieft geschil-

derte Gefährlichkeit und auch eine erforderliche besondere Fachkunde vermögen Versiche-

rungsschutz nicht zu begründen (BSG SozR 2200 § 539 Nr 123, s auch die og Entscheidung 

des 9. Senats des Gerichts juris Rn 31).  

 

Die Kostenentscheidung, die auch die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen erfasst, 

folgt aus § 193 SGG. 

 

Ein gesetzlicher Grund zur Zulassung der Revision (§ 160 Abs 2 SGG) liegt nicht vor. ----------- 
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 
 

I. Rechtsmittelbelehrung 
 
Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträglich vom 
Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der Revision durch das 
Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist von einem bei dem 
Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung 
der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss 
bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Ent-
scheidung bezeichnen. Die Beschwerde in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, 
Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief und Post-
karte).  
 
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  
 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gem. § 65a 

Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.  

 
Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifizierten elekt-
ronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen Fassung. Informationen hierzu können 
über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  
 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 
 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates 

der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-

zung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Ver-

bände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer 

Ausrichtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, 

die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht 

oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art 

und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Pro-

zessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nrn. 

3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die 

Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer 

Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder ent-

sprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevoll-

mächtigten haftet. 

 
Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversicherungsunterneh-
men können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse ver-
treten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich 
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selbst vertreten. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von 
einem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen. 
 
In der Begründung muss dargelegt werden, dass 
 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialgerichts, des 

Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsge-

richts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Entscheidung be-

ruhen kann. 

 
Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichtsgeset-
zes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landessozialgericht 
einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  
 

Schulte     Janz    Klein 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 
 
Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter Prozesskos-
tenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. Der Antrag kann von dem Betei-
ligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht schriftlich oder in elektronischer Form 
einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu Protokoll zu erklären. Dem Antrag sind eine 
Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhält-
nisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen; hierzu ist 
der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kosten-
frei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden. Im Rahmen des elektronischen Rechts-
verkehrs ist der Vordruck in Papierform auszufüllen, zu unterzeichnen, einzuscannen, qualifiziert zu sig-
nieren und dann in das elektronische Gerichtspostfach des Bundessozialgerichts zu übermitteln. Falls 
die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt ist, müssen 
der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die Einlegung der Beschwerde beim 
Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und 
macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag 
der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bundessozialgericht ausgewählt. 
 
 

III. Ergänzende Hinweise 
 
Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Abschriften. Dies gilt 
nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.  
 
 


